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Vergünstigung der Unterrichtsgebühr durch Mitgliedschaft der  
Akkordeonschüler im Handharmonika-Club 1932 Ditzingen e.V.  
 
Liebe Eltern der Akkordeonschüler,  
 
ihr Kind hat Akkordeonunterricht an der Jugendmusikschule Ditzingen oder möchte 
Akkordeonunterricht nehmen.  
Es gibt die Möglichkeit, dass sich durch Mitgliedschaft Ihres Kindes im Handharmonika-Club 
Ditzingen (kurz HHC) die anfallende Unterrichtsgebühr an der Jugendmusikschule verringert.  
 
Wie ist das möglich?  
 
Der HHC hat Ausgaben für die Akkordeonlehrer, Dirigenten, Vereinsinstrumente, 
Raummieten, er finanziert sich durch Mitgliederbeiträge, städtische Zuschüsse, Spenden und 
eigene Aktivitäten. Teile der städtischen Zuschüsse können im Falle einer Mitgliedschaft in 
unserem Verein mit der Unterrichtsgebühr verrechnet werden:  
 
Einzelunterricht 25 min: kostet anstatt € 77,50 bei Mitgliedschaft im HHC € 62,00  

(Ersparnis bei den Unterrichtsgebühren im Jahr € 186,00)  
 

Einzelunterricht 40 min: kostet anstatt € 127,00 bei Mitgliedschaft im HHC € 101,60  
(Ersparnis bei den Unterrichtsgebühren im Jahr € 304,80)  

 
Wenn man nun den Mitgliedsbeitrag für Schüler in Höhe von € 50,- gegenrechnet kommt es 
zu einer effektiven Ersparnis von € 136,00 bzw. € 254,00 im Jahr. Nebenbei hat Ihr Kind 
dadurch auch die Möglichkeit gemeinsam mit anderen Akkordeonschülern in unserem 
Schülerensemble mitzuspielen.  
 
Wir würden uns freuen, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben. Wenn ja, senden Sie bitte 
beide Anträge (Jugendmusikschule und Vereinsmitgliedschaft) an HHC 1932 Ditzingen e.V., 
Hauptstraße 30/1, 89129 Langenau oder nehmen Sie telefonisch Kontakt mit uns auf unter 
07345 / 2100053. Die Möglichkeit der Reduzierung der Jugendmusikschulbeiträge besteht 
auch bei bereits laufendem Akkordeonunterricht (in diesem Falle genügt der Antrag zur 
Vereinsmitgliedschaft, welcher auch über die Akkordeonlehrer zurückgegeben werden kann).  
 
Für sie als Familie ändert sich dadurch lediglich, dass die Unterrichtsgebühr künftig durch den 
HHC statt durch die Jugendmusikschule eingezogen wird und die monatliche 
Unterrichtsgebühr sinkt, dafür einmal jährlich (im März) der Mitgliedsbeitrag des HHC 
eingezogen wird.  
  
Mit freundlichen Grüßen 

               
Andreas Kocher 
Vorsitzender   


